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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem aus Anlaß des 50. Jahres­
tages der Okkupation österreichs einmalige Ehrengaben für Wider­
standskämpfer und Opfer des Faschismus geschaffen werden (Ehren­
abgabengesetz); Stellungnahme 

Bzg.: Do. Zl. 46.000/14-5/1987 

Zu dem mit dem obgenannten Schreiben versendeten Gesetzentwurf 

�eilt das Amt der Salzburger Landesregierung mit, daß hiegegen 

von seinem Standpunkt aus keine grundsätzlichen Bedenken beste­

hen. Verfassungsrechtlich bedenklich erscheint allerdings die 

Bestimmung des § 5 Abs. 2 des Entwurfes, wonach die Ämter der 

Landesregierungen die Voraussetzungen für die Gewährung der 

Ehrengabe an die Inhaber von Amtsbescheinigungen und Opfer­

ausweisen zu prüfen ha�und in Form der Anweisung oder Nichtan­

weisung der Ehrengabe im Wege der zuständigen Ministerialbuch­

haltung über das Ansuchen zu entscheiden ha� .Auch dann, wenn 

darin kein hoheitliches Handeln zu sehen ist, wären diese 

Aufgaben doch dem Organ Landeshauptmann zuzuweisen. 

Gleichschriften dieser Stellungnahme ergehen u.e. an die Ver­

bindungsstelle der Bundesländer, an die übrigen Ämter der Lan­

desregierungen und in 25 Ausfertigungen an das Präsidium des 

Nationalrates. 

Für die Landesregierung: 

Dr. Hueber 

Landesamtsdirektor 
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